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(II) alle Ober- und Unterwasserkriegsschiffe jeder Kategorie, Marine
hilfsfahrzeuge und Handelsschiffe, ob schwimmend, zur Reparatur aufge
legt oder im Bau befindlich;

(III) alle Flugzeuge jeder Art sowie alle Geräte und Vorrichtungen, die
der Luftfahrt und der Flugabwehr dienen; щ

(IV) alle Einrichtungen un4 Gegenstände des Verkehrs und des Nach
richtenwesens zu Lande, zu Wasser und in der Luft;

(V) alle militärischen Einrichtungen und Anlagen, einschließlich Flug
plätze, Wasserflugzeughäfen, See- und Kriegshäfen, Lagerplätze, ständige 
und vorläufige Land- und Küstenbefestigungen, Festungen und sonstige 
befestigte Gebiete sowie Pläne und Zeichnungen aller derartigen Befesti
gungen, Einrichtungen und Anlagen;

(VI) alle Fabriken, Industrieanlagen, Betriebe, Forschungsinstitute, 
Laboratorien, Prüfstellen, technischen Unterlagen, Patente, Pläne, Zeich
nungen und Erfindungen, die bestimmt oder geeignet sind, die unter (I),
(II), (III), (IV) und (V) oben bezeichneten Gegenstände und Einrichtungen 
zu erzeugen d)zw. deren Erzeugung oder Gebrauch zu fördern oder über
haupt die Kriegsführung zu unterstützen. #

(b) Auf Verlangen sind den Alliierten Vertretern zur Verfügung zu 
stellen:

(I) die Arbeitskräfte, Versorgungsmittel und Betriebsanlagen, die zur 
Erhaltung oder zum Betrieb jeder der sechs unter (a) oben bezeichneten 
Kategorien erforderlich sind; und 4

, (II) alle Auskünfte und Unterlagen, * die in diesem Zusammenhang von • 
den Alliierten Vertretern verlangt werden können.

(c) Auf Verlangen der Alliierten Vertreter «■sind alle Mittel und Ein
richtungen für die Beförderung alliierter Truppen und Dienststellen mit 
deren Ausrüstung und Vorräten auf Eisenbahnen, Straßen und sonstigen 
Landverkehrswegen oder zur See, auf Wasserstraßen und in der Luft zur 
Verfügung zu stellen. Sämtliche Verkehrsmittel sind in gutem Zustand 
zu erhalten, und die hierzu notwendigen Arbeitskräftej Versorgungsmittel 
und Betriebsanlagen müssen zur Verfügung gestellt werden.

ARTIKEL VI
(a) Die deutschen Behörden übergeben den Alliierten Vertretern nach 

einem von letzteren vorzuschreibenden Verfahren sämtliche zur Zeit in 
ihrer Gewalt-befindlichen kriegsgefangenen Angehörigen der Streitkräfte 
der Vereinten Nationen und liefern vollständige Namenslisten dieser Per
sonen unter Angabe des Orts ihrer Gefangenhaltung in Deutschland. Sie 
verpflichten sich, ihre Person und ihren Besitz zu beschützen und sie aus
reichend mit Lebensmitteln, Bekleidung, Unterkunft, ärztlicher Betreu
ung und Geld, gemäß ihrem Dienstrang oder ihrer amtlichen Stellung zu 
versorgen.
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